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AHV

I Ejp'

Dr. iur. Rudolf Tuor

Möglichkeit zur
Nachzahlung von
AHV-Beiträgen

Unsere Tocftfer ist J 966 für e/n

Pra/ch/ann in die l/SA gereist,
wo sie 1968 einen US-Bürger
Be/rafefe. 1989 kamen die£/ie-
ienfe in die Schweiz. Heute sind
Beide Bier täfi£ und BezaB/en

AHV-Peztr/Lge. Sie möcBfen wis-

sen, oB und wie für die Aus-
/anrf/'aüre nac/ifrü^/icB AHV-
Beiträge BezaB/f werden kön-

nen.

1. Grundzüge der
AHV-Beitragspflicht
in der Schweiz

Vorerst ist zu beachten, dass

der Beginn der individuellen
AHV-Beitragspflicht auf das

Kalenderjahr abgestimmt ist,
wobei 4 Altersgruppen zu un-
terscheiden sind:
• Bis zum 31. Dezember nach

erfülltem 17. Alters jähr -
d.h. bis zum Ende des

Kalenderjahres, in welchem
der 17. Geburtstag gefeiert
werden kann - besteht kei-
nerlei Beitragspflicht, auch
wenn allenfalls ein Erwerbs-
einkommen erzielt wird.

• Ab dem 1. Januar nach er-
fülltem 17. Altersjahr-d.h.
ab dem Kalenderjahr, in
welchem der 18. Geburtstag

gefeiert werden kann - be-

steht nur eine Beitrags-
pflicht auf allfälligem Er-

werbseinkommen, wobei es

dabei keine Rolle spielt, ob

- z.B. bei kurzer Tätigkeit
oder tiefem Ausbildungs-
einkommen - der Mindest-
beitrag erreicht wird.

• Ab dem 1. Januar nach er-

fülltem 20. Altersjahr - d.h.
ab dem Kalenderjahr, in
welchem der 21. Geburtstag
gefeiert werden kann - be-

steht eine umfassende Bei-

tragspflicht für die ganze
Bevölkerung, wobei wichtig
ist, dass in jedem Fall, also
auch von nichterwerbstäti-
gen Personen, der gesetzli-
che Mindestbeitrag von
derzeit 390 Franken im Jahr
bezahlt wird, damit keine
Beitragslücken entstehen.

• Im ordentlichen Renten-
alter, d.h. für Frauen nach
dem 62. Geburtstag bzw. für
Männer nach dem 65. Ge-

burtstag besteht eine be-

schränkte Beitragspflicht auf
Erwerbseinkommen über
dem gesetzlichen Freibetrag
von derzeit 1400 Fran-
ken/Monat bzw. 16800
Franken/Jahr für jedes Ar-
beitsverhältnis.

Die Abrechnung mit der
zuständigen Ausgleichskasse
wird für Angestellte vom Ar-
beitgeber besorgt, während
Selbständigerwerbende und
Nichterwerbstätige mit der
Ausgleichskasse direkt ab-
rechnen. Beitragspflichtige
Personen, die nicht erfasst

sind, müssen sich bei ihrer
Ausgleichskasse oder der

AHV-Zweigstelle des Wohn-
ortes melden, um Beitrags-
lücken vermeiden zu können.

2. Versicherung und
Beitragspflicht für
Personen im Ausland

a) für ScBweizer ArBe/fjieBer im
Ausland BescBd/h'gtes Persona/:

Auf die besonderen Bestim-

mungen für Beschäftigte, die
für einen Schweizer Arbeitge-

ber im Ausland tätig sind,
kann im Rahmen des Ratge-
bers nicht näher eingegangen
werden, weil dabei auch all-
fällige Sozialversicherungs-
abkommen berücksichtigt
werden müssten.

Im Ausland beschäftigte
Versicherte und ihre Arbeitge-
ber können sich im Einzelfall
direkt bei der zuständigen Aus-

gleichskasse über die gelten-
den Vorschriften erkundigen.

Im Rahmen der obligatori-
sehen Versicherung können
Beiträge für längstens fünfJah-
re nachbezahlt werden. Nach
dieser Frist besteht keine Mög-
lichkeit zur Nachzahlung.

B) Pre/wi/B^e AHV /rir
Aus/anc/scBwe/zer

Mit der Freiwilligen Versiehe-

rung für Auslandschweizer
soll ermöglicht werden, dass

auch im Ausland wohnhafte
Schweizerinnen und Schwei-
zer mit der AHV und IV ver-
bunden bleiben können. Da-
bei ist nach geltendem Recht
insbesondere auf folgendes
zu achten:
• Der Beitritt zur Freiwilligen

Versicherung kann bis ein
Jahr nach erfülltem 50. AI-

tersjahr jederzeit bei der am
ausländischen Wohnort zu-
ständigen schweizerischen
Vertretung (Botschaft, Ge-
neralkonsulat oder Konsu-
lat) mit besonderem For-
mular erklärt werden.

• Der Beitritt kann nach erfüll-
tem 50. Altersjahr innertJah-
resfrist erklärt werden, wenn
im Ausland wohnhafte

- Schweizer/innen bisher in
der Schweiz obligatorisch
versichert waren oder das

Schweizerbürgerrecht neu
erworben haben,

- Schweizerinnen unmit-
telbar vor der Heirat frei-
willig oder obligatorisch
versichert waren,

- Ehefrauen nicht freiwillig
versicherter Ausland-
schweizer seit mindestens
einem Jahr ununterbro-
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chen vom Mann getrennt
leben,

- Frauen nicht freiwillig
versicherter Ausland-

^ schweizer verwitwet oder
geschieden sind,

oder wenn
- der nicht freiwillig versi-

cherte Ehemann einer
Auslandschweizerin von
der obligatorischen Versi-

cherung erfasst wird.
• Ein Beitritt zur Freiwilligen

Versicherung ist nur mög-
lieh, solange der Wohnsitz
im Ausland besteht, so dass

insbesondere ein Beitritt
nach Rückkehr in die
Schweiz ausgeschlossen ist.

• Auslandschweizer/innen,
die der AHV freiwillig bei-

getreten sind, schulden
während der Dauer des Bei-

tritts die gesetzlichen
Beiträge für AHV und IV,

nicht jedoch den Beitrag an
die EO.

• Da in der Freiwilligen Versi-

cherung kein rückwirken-
der Beitritt möglich ist,
können auch Beiträge nicht
rückwirkend bezahlt wer-
den.

3. Auswirkungen der
10. AHV-Revision

a) auf rf/e Beifra^.sp/7/dîf in der

ob%aforiscüe« Versic/zerang

Mit der 10. AHV-Revision
wird die individuelle Bei-

tragspflicht in der AHV ein-
geführt. Demnach müssen
grundsätzlich alle Versicher-
ten im beitragspflichtigen AI-
ter eigene AHV-Beiträge be-
zahlen.
Dies bedeutet, dass

• die bisherige Beitragsbe-
freiung nichterwerbstätiger
Witwen aufgehoben wird,
so dass ab 1997 auch nicht-
erwerbstätige Witwen Bei-

träge als Nichterwerbstätige
bezahlen müssen

• grundsätzlich alle nicht-
erwerbstätigen Ehegatten
bis zum Rentenalter bei-
tragspflichtig werden, wo-
bei die Beiträge für

- nichterwerbstätige Ehe-
leute von erwerbstätigen
Versicherten und

-Versicherte, die ohne Bar-

lohn im Betrieb des Ehe-

gatten mitarbeiten,
als bezahlt gelten, wenn der

erwerbstätige Ehegatte -
Mann oder Frau - minde-
stens den doppelten Min-
destbeitrag entrichtet hat,
d.h. (Werte 1996 gerundet)

- vor dem Rentenalter
• auf mindestens 8000

Franken Arbeitnehmer-
einkommen bzw.

•auf mindestens 15 000
Franken Einkommen aus

selbständigem Erwerb

- im Rentenalter
• auf mindestens 25 000

Franken Arbeitnehmer-
einkommen bzw.

• auf mindestens 32000
Franken Einkommen aus

selbständigem Erwerb

AHV-Beiträge abgerechnet
hat. Die Unterschiede erge-
ben sich aus dem tieferen
Beitragssatz und der sinken-
den Beitragsskala für Selb-

ständigerwerbende sowie
aus dem Freibetrag für Versi-
cherte im Rentenalter. Dabei
ist zu beachten, dass der

Freibetrag im Rentenalter
für jedes einzelne Arbeits-
Verhältnis angerechnet wird
(vgl. vorstehend Ziff. 1) und
nicht zusammengezählt
werden kann.

• Die entsprechenden Beiträ-

ge sind unabhängig von all-

fälligen Erziehungs- oder
Betreuungsgutschriften ge-
schuldet, so dass auch
nichterwerbstätige Ehegat-
ten mit Anspruch auf Gut-
Schriften beitragspflichtig
bleiben,

ü) auf die Freiwillige Versiehe-

Die Freiwillige Versicherung
für Auslandschweizer wird im
Rahmen der 10. AHV-Revi-
sion ebenfalls den neuen Vor-
Schriften über die Beitrags-
pflicht und die Berechnung
der Leistungen unterstellt.

Ab 1997 wird auch die
Freiwillige Versicherung ge-
schlechtsneutral ausgestaltet,
so dass insbesondere für den
Beitritt nach dem 50. Alters-

jähr für Mann und Frau die
gleichen Vorschriften gelten.

4. Zusammenfassung
Die Beratung im «AHV-Ratge-
ber» muss sich auf die Grund-
züge beschränken. Wie Sie

den vorstehenden Ausfüh-
rungen entnehmen müssen,
gibt es jedoch nach gelten-
dem Recht für Ihre Tochter
und ihren Mann leider weder
in der obligatorischen noch
in der Freiwilligen Versi-

cherung eine Möglichkeit zur
nachträglichen Beitragszah-
lung. Auch die 10. AHV-Revi-
sion ändert an dieser Situa-
tion nichts.

Dies mag im Einzelfall hart
erscheinen, hat seinen Grund
jedoch insbesondere darin,
dass die AHV im «Umlagever-

fahren» finanziert ist, also auf
die laufenden Beitragsein-
nahmen angewiesen ist, um
die geschuldeten Renten re-
gelmässig bezahlen zu kön-
nen. Die restriktive Regelung
der Freiwilligen Versicherung
ist zudem damit zu begrün-
den, dass es äusserst schwierig
wäre, nachträglich die im Aus-
land geschuldeten Beiträge
richtig festlegen zu können.

Da Ihre Tochter und ihr
Mann beide erwerbstätig
sind, stellt sich die Frage, wie
weit die Möglichkeiten der
steuerbegünstigten 3. Säule,
insbesondere der «Säule 3a»

genutzt werden können, um
die Folgen der Beitragslücken
in der AHV möglichst zu mil-
dem. Dafür stehen verschie-
dene Lösungen über Vorsor-
gekonten bei Banken oder
Vorsorgepolicen bei privaten
Versicherern zur Verfügung.

Dr. z'ar. Rüdo/f Twor
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